handelsakademie und handelsschule

der stadtgemeinde Tulln

3430 Tulln, Donaulände 64, Tel. 02272/62572, Fax 02272/65992

Betreff: 
Schulgeldes und Investitionsbeitrag
Sehr geehrte Eltern! Werte Erziehungsberechtigte!
Die Stadtgemeinde Tulln hat als Schulerhalter der Handelsakademie und Handels​schule Tulln die Aufgabe, den gesamten Sachaufwand (bauliche Maßnahmen, Betriebsausstattung, Unterrichtsmaterial, Energiekosten, Gebäude​erhaltung, Turnsaalbetrieb u. a.) sowie den Personalaufwand für Sekretariat, Schul​arzt und Schulwarte zu tragen. Das dafür von der Stadtgemeinde eingehobene Schulgeld kommt ausschließlich und zur Gänze dem Schulbetrieb zugute.

Bezüglich der Beiträge für das Schuljahr 2009/2010 hat der Gemeinderat der Stadt Tulln folgendes beschlossen:

a) Das Schulgeld beträgt derzeit für Schüler der HAK € 830,-- und der 
HAS € 810,-- pro Schuljahr.
b) Zusätzlich wird ein Investitionsbeitrag mit € 205,-- pro Schüler und Schuljahr vorgeschrieben. Für Schüler, die ihren Hauptwohnsitz in einer der folgenden Gemeinden haben, wird dieser Betrag nicht vorgeschrieben, weil die Wohnsitzgemeinde sich zur Zahlung des In​vestitionsbeitrages verpflichtet hat: Absdorf, Atzenbrugg, Fels, Grafenwörth, Grossriedenthal, Großweikersdorf, Judenau-Baumgarten, Kirchberg/Wagram, Königsbrunn, Königstetten, Langenrohr, Michelhausen, Muckendorf-Wipfing, St. Andrä-Wördern, Sieghartskirchen, Sitzenberg-Reidling, Traismauer, Tulbing, Tulln, Würmla, Zeiselmauer und  Zwentendorf. 

Das Schulgeld wird zu 60 % spätestens am 1. 11. 2009 bzw. zu 40 % spätestens am 1. 3. 2010 fällig. Der Investitionsbeitrag wird gemeinsam mit der 2. Rate im Februar 2010 vorgeschrieben.

Diese finanziellen Beiträge und die Leistungen der Stadtgemeinde Tulln, die für den zusätzlichen Bedarf im Rahmen des Budget sorgt, bilden wesentliche Voraussetzungen für die angestrebte Ausbildung Ihres Kindes.
Alle Damen und Herren unsers Lehrkörpers sind Bundesbedienstete, die Schülerfreifahrt und die Schulbuchaktion gelten wie in Bundesschulen.

Unsere Schule besitzt das Öffentlichkeitsrecht, die ausgestellten Zeugnisse sind daher jenen von Bundesschulen vollkommen gleich gestellt.

Gemeinsam mit Ihnen wollen sich Schulerhalter, Schulleitung und Lehrkörper mit ganzer Kraft bemühen, den Erfolg des laufenden Arbeitsjahres zu sichern. 


Mit freundlichen Grüßen




Mag. Peter Eisenschenk


Schulleiter
